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ZS-PARTNER SANITATSDIENST

auch das Bundesamt für Zivilschutz der
Auffassung, dass die Organisation des
Sanitätsdienstes für den Fall einer Katastrophe

oder einer anderen Notlage Sache der
Kantone ist. Wohl ist die vom Zivilschutz
und der Armee zu erwartende Hilfe unbe-
strittenermassen sehr willkommen,
entbindet das öffentliche Gesundheitswesen
aber keinesfalls von seiner Führungsverantwortung.

Modellvorstellungen
Unter diesen Aspekten hat der Interver-
band für Rettungswesen (IVR) die
Bedarfssituation für das Rettungswesen in
ausserordentlichen Lagen analysiert und zuhanden

der Schweizerischen Sanitätsdirektorenkonferenz

Lösungsvorschläge erarbeitet.

In seinem Bericht hat der IVR die
personellen und materiellen Mittel sowie die

Organisationsstrukturen definiert. Gefordert

wird unter anderem eine hierarchisch
klar geregelte sanitätsdienstliche
Führungsstruktur, ein flächendeckendes Netz
von operationeilen Notrufzentralen 144,
ein eigenes, leistungsfähiges
sanitätsdienstliches Kommunikations-, Nachrichten-

und Informationsnetz, eine einheitliche

sanitätsdienstliche Katastrophenein¬

satztaktik mit klar definierten und
vorbereiteten Schnittstellen, kompatibles
Rettungsmaterial, bessere Ausbildung der
professionellen Retter und Koordination
der Ausbildung auf allen Stufen, einheitliche

Basisausbildung der Ärzte in
Notfallmedizin und Einsatztaktik in Zusammenarbeit

mit Zivilschutz und Armee sowie
gezielte Weiterbildung bestimmter
Helfergruppen nach regionalen Bedürfnissen. Im
weiteren sind regionale Absprachen und
Planungen notwendig. Das Rettungswesen
ist im Baukastensystem so zu organisieren,

dass es vom Einzelunfall bis zum
Grossereignis, gestützt auf vorbereitete
Strukturen, einsatzfähig bleibt.
Die Schweizerische Sanitätsdirektorenkonferenz

hat den Empfehlungen des IVR
anlässlich der Sitzung vom 17. Mai 1994 in
Lugano mit einer Änderung und zwei
zusätzlichen Präzisierungen zugestimmt.

Bei der Ausbildung ansetzen
Zentrales Problem beim Ereignis mit grossem

Patientenanfall ist eine genügende
Anzahl nach einheitlichen Kriterien
ausgebildete Helfer. Bei den Ärzten stehen dabei
die erste ärztliche Hilfe und Basiskenntnisse

der medizinischen Triage, aber auch

ein Grundwissen bezüglich Einsatztaktik
im Vordergrund. Bei Grossereignissen
kommt den Notärzten eine Führungsfunktion

zu. Diese Funktion kommt jedoch nur
dann optimal zum Tragen, wenn alle
Beteiligten über ein gemeinsames Basiswissen

verfügen. Da die Ärzte auch als
Ausbildner in der sanitätsdienstlichen
Laienausbildung tätig sind, ist mit der Harmonisierung

der Ärzteausbildung zu beginnen.
Damit wird sich automatisch auch im
Bereich der Laienausbildung die dringend
notwendige Harmonisierung einstellen.
Diese «Doktrin» ist einleuchtend, wenn
man weiss, dass ein Notfallpatient
grundsätzlich immer die gleichen Bedürfnisse
hat. Somit haben sich die ersten ärztlichen
Massnahmen am Patienten - mit den
jeweils vorhandenen Mitteln - auch immer
nach den gleichen Bedürfnissen
auszurichten, ungeachtet dessen ob es sich um
einen intermedizinischen Notfall, einen
Verunfallten oder ein Katastrophenopfer
handelt. Die Ausbildung in Notfallmedizin
hat deshalb bei allen beteiligten Partnern
bei der Katastrophenintervention, nämlich
Kantonen, Zivilschutz und Armee nach
gleichen Kriterien und Prioritäten zu erfolgen.

Ein sicherer Wert!
Unser Service-Team ist auch nach dem Kauf für Sie da!

/
\

yW

Der professionelle Schweizer-Service
garantiert die Werterhaltung unserer
Qualitätsprodukte. Wir warten Glasfaltwände,

Fenster, Türen, Briefkästen
und Sonnenenergieanlagen. Übrigens:
Die Sanierung von Zivilschutzanlagen
ist unsere Spezialität.

Ihre Nummer für unseren Service:

Zürich 01 7636292
Bern 0313710145

SchweizerI Ernst Schweizer AG
Metallbau
8908 Hedingen
Telefon 01 763 61 11

Telefax 01 761 88 51

Glasfaltwände, Wintergärten,
Sonnenkollektoren,
Infoconcepf; Briefkästen, Orio*
Metall-Türen / Fenster,
Metallfassaden.
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